
tung eC1in ermaßen verstehen, wird die SC> Voraussetzung für ein volles
Verständnis der Briefe sC11MN. Diese Sammlung ı1ST C1in untrüglicher Beweıis für die
wache Sorge mit der 1US TL das Geschehen 1 Jahre un das Geschick der
ıhm anverirauten Kırche verfolgte. Zugleich lassen S1C, obwohl S$1e NUr

Bruchteil der Arbeitslast Jahre darstellen, seinen unermüdlichen,
sıch selbst icht schonenden Einsatz erkennen Die Brietfe sind C111 Art Bestätigung
ur  .. die nNntwort die 1US 11 einmal Kardinal Faulhaber gab als dieser
besorgten Brief den Papst Rücksichtnahme auf dessen Gesundheit gebeten hatte:

un Wenn solchen Zeıiten irgendeiner keine Zeıt hat und haben darf müde
SCIN, ann der, dem der gyöttliche Princeps Pastorum das Vollgewicht der Ver-

antwOortung für weltweıte Herde übertragen hat.“ 55

Worum geht bei der Miıtbestimmung?
Oswald V. Nell Breunıing 5}

F,

Das Wort Mitbestimmung 1STt schr A WwAR angetan, eine ganz un Sal 1FT1SC Vor-
stellung wecken, nämlich neben CINECIN, der bestimmen hat möchte ein

derer auch noch ein mitzureden, miıtzubestimmen haben Vielleicht War 1e$
ursprünglich der Gedanke, der ZUr Wahl dieses Wortes geführt hat Worum 65

aber heute der Mitbestimmungs-Debatte geht 1ST durchaus anderes. Nach-
dem das unglückliche Wort aber fest Sprachgebrauch eingewurzelt 15 wird es

sıch nıcht mehr verdrängen und durch ein glücklicheres, die Sache besser treffendes
Wort lassen: N1Ur für das Ziel der Entwicklung haben WITL och ein unbe-
lastetes un sachlich zutreftendes Wort Bereitschaft lautet Unternehmens-
verfassung

Riıchten WITLr gleich den Blick auf dieses 1e] ann wırd alles leicht klar werden
und die Bergen aufgehäuften Mißverständnisse erledigen S1' VO  3 selbst.

ZU Unternehmen gehört dreierle1 die Unternehmensleitung, die sachliche
Ausstattung un: die Arbeitskräfte, die sıch der Unternehmensleitung der
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sachlichen Ausstattung des Unternehmens betätigefi‚ WOCIUI' Ch dieser Inbegr toter

Gegenstände erst einem lebendigen Organısmus wird. apst 1US AT selbst d  Y
AuS einer Unternehmerfamilie stammend, gebrauchte ZEern die Formel: intellectus,
res, ° An erster Stelle „intellectus“, die intelligente Leitung des Unterneh-
MENS, verkörpert 1n einer unternehmerisch begabten Persönlichkeit der eiınem
kleinen Kreıis solcher Persönlichkeiten (Vorstandsgremium der dol): Diese Unter-
nehmensleitung mu{ ber Sachmittel verfügen (Sres X aber wenn das Unter-
nehmen siıch nıcht 1n einem Ein-Mann-Betrieb erschöpfen soll auch ber mensch-
lıche Arbeitskräfte, die gemäß den VO  e} der Unternehmensleitung ausgehenden
Weıisungen die sachliche Ausstattung des Unternehmens (den Produktionsmittel-
apparat) 1ın Betrieb setrtzen un 1n Betrieb halten.

Wenn diese re1ı Faktoren das Unternehmen ausmachen, annn 1St offtenbar die
Grundfrage diese: 1n welchem Verhältnis, 1n welchen rechtlichen Beziehungen STE-

hen diese reli Faktoren 7zueinander? Wıe kommen s1ie USaMMCI), die FEinheıit
des Unternehmens konstituieren? Insbesondere: woher hat die Unternehmens-
leitung die Befugnis, sowohl ber die Sachmiuittel als auch ber die Arbeitskräfte
(Belegschaft) verfügen, Weıisungen erteilen, die notwendig einen doppelten
Gehalt haben Verfügung über die Sachmittel und Anordnungen, w as die Arbeıts-
kräfte tun und lassen haben?

Das klassische Altertum hatte dafür eine sehr eintache Lösung: sowohl die Sach-
mittel des Unternehmens als auch die Arbeitskräfte Eigentum e1ines Eıgen-
tumers; Aaus seınem Eigentumsrecht den Sachmitteln eıitete dieser die Ver-

fügungsmacht ber die Sachmittel ab, AUuUSs seinem Eigentumsrecht den icht als
Personen, sondern gleichfalls als Sachen geltenden Sklaven eitete seine Befehls-
gewalt ber Sie 1b Unternehmer WAar derjen1ge, dem sowohl 1€e Sachmittel als n
auch die Arbeitskräfte (Sklaven) eigen gehörten; die Unternehmerstellung e_

wuchs Aaus der Eigentümerposition.
Wird der Mensch, auch der in unselbständiger Erwerbstätigkeit stehende Mensch,

als Person anerkannt, 1St diese infache Lösung ıcht mehr anwendbar; eine
andere mu{ gefunden werden.

Die herkömmliche, auch heute och weılt überwiegend angewandte Lösung 1St
diese: Unternehmer 1St derjen1ge, der ber E1gentum Produktionsmitteln verfr-

fügt; die Stelle VO  3 ıhm eigen gehörenden Sklaven treten freıe Lohnarbeiter,
die aber hinsichtlich ıhrer Tätigkeit 1m Unternehmen oder, W 4S sachlich dasselbe
iSt, seinen sachlichen Produktionsmitteln, seiner Leitungsgewalt („Weisungs-
befugnis“) unterstehen.

B  5lDaß S1e seiner Weisungsbefugnis unterstehen, 1St uns heute Aus der Erfahrung
geläufig, daß WIr 1in Getahr sind, N als selbstverständlich anzusehen, während

in Wirklichkeit 1er das ganze Problem beschlossen liegt w1eso unterstehen s1ıe
seiner Weisungsbefugnis? Oder, VOon seiner Seite her gesehen: woher hat die f E E  Y
Befugnis, ihnen, die doch freie Menschen sind w1e CIy, Weıisungen erteilen?
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Immer wieder annn man hören, diese Befugnis leite sıch aus seinem Eıgentum
den sachlichen Produktionsmitteln ab Eıne solche Aussage 1St aber vollendeter

Wıdersinn: Eıgentumsrecht besagt Verfügungsrecht ber Sachen, nıemals aber
Herrschaft ber Menschen (es se1 denn, WIr degradieren den Menschen ZUF Sache
der Za noch die Sache). Gerade die christliche Soziallehre betont mit Nach-
druck, Eıgentum dürfe nıemals Herrschaft ber Menschen führen: die Eıgen-
tumsordnung se1l allen Umständen gestalten, dafß diese Entartung Aaus-

geschlossen sel. Wıe die meısten Irrtümer, stutzt aber auch dieser S1C} unge-
heuerliche Irrtum sıch auf eine fehlgedeutete Wahrheit. Alles, W as 1m Unterneh-
INeNn geschieht, betrifit oder beansprucht irgendwie den sachlichen Produktions-
mittelapparat und bedarf daher der Legitimation VO  —$ seıten dessen, der ber die-
sen Produktionsmittelapparat verfügungsberechtigt 1St, 1, VO  e} dessen Eıgen-
tumer. Ebensosehr der NOCH mehr aber 1St alles, W as 1mM Unternehmen geschieht,
Handeln der im Unternehmen tätıgen Menschen. Da diese freie Menschen sind,
mu{ß dieses Handeln VO  , ihnen selbst, VO  } iıhrem freien Willen her legitimiert sein
Soweıt sie ıhr Handeln Aaus eigenem Entschluß bestimmen, 1St diese Legitimatıion
hne weıteres gegeben; SOWeIlt ıhr Handeln durch Weisungen der Unternehmens-
leitung bestimmt werden soll, bedarf diese Aazu einer Legitimation, die S1e sıch
nıcht selbst erteilen, auch iıcht Aaus ıhrem Eıgentumsrecht den sachlichen Pro-
duktionsmitteln, sondern Sanz oftenbar LUr VO  e} den arbeitenden Menschen selbst
herleiten ANN.;

Weıl 5 unmöglıch angeht, da{(ß jeder 1mM Unternehmen TUut un: Jäßt, W as ıhm
beliebt, unterstellen sıch daher die Arbeitnehmer durch den Lohnarbeitsvertrag
der Weıisungsbefugnis der Unternehmensleitung. Daran annn und wırd sich n1ıe

ändern: ein Unternehmen braucht eine einheitliche Leitung, 1St ohne Ss1e
schlechterdings nıcht lebensfähig.

Unter den heutigen Verhältnissen wırd NUu aber die Unternehmensleitung VO

Eıgentümer der Produktionsmittel oder doch namentlich WEeENN der Eigentümer
eine Juristische Person 1St 1mM Namen des Eıgentümers ausgeübt. Das hat ZUr

Folge, dafß der Arbeitnehmer sich der Weıisungsbefugnis des Eıgentümers der der
VO Eıgentümer eingesetzten, ın seinem Auftrag handelnden und ıhm erantwort-
lıchen Unternehmensleitung unterstellt. Das aber liegt keineswegs 1ın der Natur
der Sache, sondern 1St eiıne „historische Kategorie“; ebensogut (oder och besser!)
geht N auch anders.

Unverrückbar bleibt bestehen: es MUu eine Unternehmensleitung da se1N, und
diese benötigt eine doppelte Befugnis: dıe Befugnis, ber die Sachmitte] Ver-

fügen, und dıe Befugnis, den Arbeitskräften Weıisungen erteılen.
In der großen Mehrzahl unserer kleinen und miıttleren Unternehmen 1St die

ErstgenannNtLe Befugnis damıt gegeben, daß der Eigentümer selbst die Unterneh-
mensleitung ausübt:;: sehr häufig 1St zugleıch der Arbeiter 1ın seınem Betrieb
Wenn WIr „Unternehmer“ 9 meinen WIr me1st diesen Eıgentümer-Unterneh-
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INCT, erst allmählich gewöhnt Sprachgebrauch siıch daran, die Unternehmer-
funktionen ausübenden Nıcht-Eigentümer (Direktoren, Generaldirektoren) „Un-
ternehmer“ nennen. uch 1mM gewerkschaftlichen Sprachgebrauch bezeichnet
„Unternehmer“ heute och meist den soz1ologischen Begrifl, obwohl „Unterneh-
mer  « schon reın sprachlich ein Funktionalbegriff ist: „der unternımmt“.

Nıcht NUur 1n der heute beliebten Mittelstandsideologie, sondern auch in der
christlichen Soziallehre geistert immer noch die Vorstellung herum, derjenige, der

unternimmt, musse (oder sollte doch tunlichst) Eigentümer der für seine
unternehmerische Tätigkeit benötigten Produktionsmittel sSe1in. Wıe weIit eine sol-
che Vorstellung einer Zeıt berechtigt WAar, unternehmerisch veranlagte Men-
schen ernsthafte Aussicht hatten, N ZU „selbständigen Unternehmer“ bringen,
bleibe dahingestellt. uch damals sah iINan beispielsweise 1ın der Pacht eine WEeTrt-

volle Möglichkeit, tüchtigen Menschen, denen ON eigenem yrößerem Ver-
mOögen fehlte, den Weg selbständiger Unternehmerschaft eröffnen. In einer
Zeıt, in der rofß- und Riesenunternehmen einen entscheidenden und ıcht mehr
wegzudenkenden Anteıl der Wirtschaft haben, können gerade die führenden
Unternehmerstellen, die „Kommandohöhen der Wirtschaft“, gar ıcht mehr on

Eıgentümern dieser Komplexe eingenommen werden. Es 1St durchaus iıcht
wünschen, daß solche Riıesenkomplexe Eigentum eines einz1ıgen Menschen (oder
eines Famıilienclans) selen: WIr wünschen gerade 1mM Gegenteıil, da{ß möglichst breıite
Kreıise diesen Vermögenswerten beteiligt sejen. Es annn aber auch nıcht als
Regelfall werden, da die zurfälligen Inhaber solcher Rıesenvermögen
zugleıich auch die unternehmerischen Qualitäten besitzen, solche manchmal
weltumspannende Unternehmen leiten. Mag für die große ahl der kleinen
un mittleren Unternehmen die Personeinheit VO  - Inhaber !! Eıgentümer der
Sachmittelausstattung) un Leıiter des Unternehmens auch 1ın Zukunft bestehen
bleiben, für das Unternehmen schlechthin besteht diese Persongleichheit nicht:
Mag die Zahl der Unternehmen, be] denen Eigentumsrecht un: Leitungsbefugnis
ın verschiedenen Händen liegen, vielleicht auch künftig klein bleiben, der Anteıl
der in solchen Unternehmen tätıgen Menschen der Gesamtzahl der unselbstän-
dıg Erwerbstätigen 1St heute schon sehr erheblich un: ste1gt oftenbar ständig wel-
ter

Ist der Eıgentümer richtiger würde mMa  e} Sagcn.:. der Vermögensträger eines
Unternehmens, WwW1e 1es be] rofß- und Riesenunternehmen tast ausnahmslos
trifft, eine Juristische Person (AG der dl die als solche überhaupt nıcht, SO11-

ern NUrLr durch physische Personen handeln kann, ann 1St jedenfalls cht einzu-
sehen, die Arbeitskräfte durch iıhren Arbeıitsvertrag sıch der Weisungs-
befugnis dieser juristischen Person unterstellen sollen, die iıhrerseits die Unter-
nehmensleitung bestellt und dieser zugleich miıt der Verfügungsgewalt ber die
Sachmittelausstattung des Unternehmens auch dıe Weisungsbefugnis ber die Ar-
beitskräfte überträgt. Genau das 1St aber der herkömmliche Zustand. Man wende
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dagegen iıcht C1N, SC1 doch der VO  —$ der juristischen Person besteilte Vorstand
der IMI den Arbeitnehmern die Arbeitsverträge schließt. Das LUut der Tatı
aber Tut es ıcht CEISCNCN Namen, sondern Namen SOTHÄGT Machtgeberin,
der juristischen Person; icht der Vorstand 1ST Arbeitgeber sondern die Ur1St1-
sche Person; der VO Arbeitnehmer kraft SC1INC5S Arbeitsvertrags geschuldete Ge-
horsam 1STt iıcht dem Vorstand sondern der der SONSUSCH KapitalgesellschaftA
geschuldet deren Namen und für S1IC der Vorstand und die
Unternehmens- un Betriebshierarchie den Gehorsam der Untergebenen An-
spruch

Die Struktur des Unternehmens Ware 1e] einfacher un natürlicher, WEeNN die-
JEN1SCNH, dıe ıhr Vermögen der Teıle ihres Vermögens Unternehmen C111-

SELTZECN, und diejen1ıgen, dıe dem Unternehmen arbeıten wollen, SCEMECINSAM eine

w Unternehmensleitung bestellten: die würden iıhr die Verfügungsgewalt
ber ıhr das Unternehmen eingebrachtes Vermögen, die letzteren iıhr die We1-

sungsbefugnis übertragen, die S1IEC benötıigen, damıt Unternehmen ZuLE Ordnung
herrscht und alle darın Tätıgen Strick 7zı1ehen. Ebensogut ann mMa  e} 65

} sıch umgekehrt vorstellen: PINE unternehmerisch begabte Persönlichkeit der 6In

Team solcher unternehmerischer Kräfte sucht sıch autf der Seite Geldgeber,
auf der anderen Seıite Arbeitskräfte, INIT ihnen ein Unternehmen 1NS Leben
rutfen un betreiben: diese Unternehmensleitung äßt sich VO  3 den Geldgebern
die Verfügungsmacht ber die eingeschossenen Geldbeträge, VO  $ den Arbeits-i
kräften die Weisungsbefugnis übertragen. Da S1C von beiden Seiten ıer ıhre Voll-

Y machten empfangen hat und solange S1IC das Unternehmen betreibt, sıch ständig
dieser VO  3 beiden Seıten erhaltenen Vollmachten bedient hat s1ie auch ihrer
SAanNzZCH Tätigkeit die Interessen beider wahren und 1STt beiden SCEMECINSAM Ver-

antwortlich
Die Fachsprache drückt das urz Aaus Herkömmlicherweise 1ST das Unterneh-

imnen interessenmonıistisch strukturiert; tatsächlich aber 1STt das Unternehmen cht
interessenmonıistisch sondern interessenpluralistisch (zum mıindesten interess

dualistisch) darum erscheint auch die interessenpluralistische (mindestens tfer-

essendualistische) rechtliche Struktur ıhm besser aut den Leib geschnitten.
Heute hat das Unternehmen als solches SIrCNgzüberhaupt keine recht-

iıche Struktur: die Rechtsordnung stellt Sanz und Sar auf den E1gentumer oder
Inhaber ab das Unternehmen geradezu MIITt ıhm gleich der behandelt CS, als
ob N eiNne Sache der ein Sachinbegriff WAarce, nämlich als Herrschaftsobjekt seines

E Eıgentümers oder Inhabers: die Arbeitskräfte zählen nıcht D Unternehmen,
sondern hängen, WenNnn INa  3 es ausdrücken darf, Faden ihres Lohnarbeits-

außerlich dem Unternehmen, stehen 1 Vertragsverhältnis ZU Unter-
nehmen, sind weder wesentlicher noch auch NUr integrierender Bestandteıil des
Unternehmens, bestenfalls dessen Zubehör.

Verstehen WITLr das Unternehmen als den Verbund aller derjenigen, die durch
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VermOöOgenseinsatz der Arbeitseinsatz dem, W a4s da ntie  me WIr: —

sammenwirken, annn 1ST das Unternehmen notwendig Herrschaftsverband frag-
lıch annn NUuUr SC1IN, W 1e die Herrschaft konstitulert wird Nach der herkömmlichen

}

Vorstellung hat diesem Verbund derjenige die Herrschaft INNC, der die Sach-
mıiıttel beistellt, und unterstehen SCOA1GT Herrschaft diejenigen, die persönlich
Unternehmen sind Solange Regelfall der Eıgentümer der Inhaber
CISCNCI Person die Herrschaft ausübt un damıt zugleich auch die verantwortungs-
schwerste Arbeit Unternehmen eistet wird Man sich damıt abfinden können

A  Z  Aund hat diese Lösung eiNE Reihe praktischer Vorteıile, auf die INa  aD} iıcht leicht
verzichten wırd Wo aber WIr es damıt tun haben, daß der eine eıl NUur

den instrumentalen Produktionstaktor Kapital“ beistellt, während der andere
den personalen Produktionsfaktor „Arbeıt nse  ‘9 WIr: die herkömmliche LÖ-

SUNg dem Sachverhalt icht mehr gerecht; INan mu{fß jel eher SASCNH: die herkömm:-
ıche Struktur stellt die Dınge geradezu auf den Kopf

Auft die technischen Modalıitäten, WIC A herbeizuführen WAarce, daß eine einheit-
iıche schlagkräftige un entschlufßfreudıige Unternehmensleitung SEMCINSAIM VO  $

Arbeıt und Kapital bestellt würde und beiden ZEMEINSAM verantwortlich WAarc,
soll 1er icht CINZSCSAaN  Cn werden. Da bestehen vielfältige Möglichkeiten ob das
Modell der SO$ qualifizierten Mitbestimmung, WIC S1C der BRD für die Unter-
nehmen des Bergbaus und der eisenschaftenden Industrie eingeführt 1St we1ltfer

auszubauen und vervollkommnen WAarc, der ob mMan 6S MITt gänzlich
Wurtf versuchen soll der sıch alles, W As bis Erfahrungen vorliegt

und wissenschaftlicher Klärung der Probleme erreicht 1ST, Zunutize

macht 1ST eine rage der praktischen Politik und bleibe den Politikern überlassen.
Grundsätzlich aber muß der rage Stellung werden, ob die Poli-

tik die staatliche Gesetzgebung, befugt 1STt eine Mitbestimmunz oder Unter-
nehmensverfassung vorstehend umschriebenen 1nnn einzuführen. Von Arbeıit-
nehmerseıte, jedenfalls VO  a} den die Arbeitnehmerinteressen vertretenden Gewerk-
schaften, wird CLH solcher gesetzgeberischer Eingrift gefordert VO  3 den Unter-
nehmern (hier soziologisch verstanden, vVon der gesellschaftlichen Schicht
der die Eigentümer-Unternehmer angehören und der die Mehrzahl der Manager-
Unternehmer sich wahlverwandt fühlt) wiıird leidenschaftlich bekämpft

Diesen Abwehrkampf braucht mMa  w} vielleicht iıcht allzu nehmen, da
Xx

mehr ein Zerrbild der Mitbestimmung, das eın vernünftiger Mensch
vertiretfen kann, geführt WIr':! als das,; e$S Wirklichkeit geht. Zwel

AArgumente verdienen e allerdings, dafß INan siıch MmMI1Lt ihnen auseinandersetzt, weil]
s1e wirklich ZUF Sache gehören, die wirklich Sache treffen. S  K

Das dieser beiden Argumente betriftt die rage der Haftung. Es besagt:
der Unternehmer“ (gemeınt 1ST der Vermögenstrager des Unternehmens) wird
durch die für das Unternehmen geschlossenen Rechtsgeschäfte persönlich verpflich-
tet un! haftet persönlich dafür: deswegen müßten diese Rechtsgeschäfte se1-
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ner ausschließlichen Herrschaft stehen: NUur allein könne darüber befinden. S0o-
weIit ecS siıch Eigentümer-Unternehmen handelt, besteht nach heutiger Rechts-
lage tatsächlich diese Haftung. Das verschlägt aber nıchts, weıl selbstverständlich
der nıcht mehr allein bestimmende, sondern NUur och miıtbestimmende E1ıgentümer-
Unternehmer Von der persönlichen Haftung freigestellt werden mußfß: die bisher
LUr für Unternehmen 1n kapıtalgesellschaftlicher Rechtsform bestehende Rechts-
wohltat der Haftungsbeschränkung, der Beschränkung der Haftung auf das
1mM Unternehmen steckende SOS. „verantwortliche“ Kapıtal unter Ausschluß der
persönlichen Haftung des Kapitaleigners, mu{ auf alle „mitbestimmten“ Unter-
nehmen ausgedehnt werden. Darüber hat VO  n Anfang volle Klarheit bestanden:
auch die technischen Schwierigkeiten haben siıch als lösbar erwıesen. Was nıcht WE
bedungen werden ann un: auch durch den Gesetzgeber nıcht beseitigen 1St, das
1St die Wagnistragung oder das Rısıko. Da derjenige, der, weıl se1n Vermögen

orofß 1St, 6S durch seine Tätigkeit allein NUutzZenN, andere dessen Nutzung
heranzıeht und hinfort ıcht mehr allein darüber bestimmt, w1e diese Nutzung VOr

sıch gehen soll, ach W1e VOTr Träger des Rısıkos bleibt, 1St schon und für sıch
nıcht unbillıg. Dazu aber kommt, daß diese anderen ebenfalls Risikoträger sınd,
allerdings elınes anderen Risikos: s1e riskieren eın Vermögen, stattdessen aber den
Arbeıtsplatz. Diese beiden Rıisiıken sind iınkommensurabel. „Bürgerliche Kreise“
neigen dazu, NUur das Vermögensrisiko würdigen, das Arbeitsplatzrisiıko da-

als belanglos abzutun; in Arbeitnehmerkreisen empfindet 8863  . das als bluti-
SCH Hohn

Wenn in  w} weifß, Ww1e erbarmungslos Minderheitsaktionäre VO  $ manchmal NUur

ad hoc gebildeten Mehrheiten überfahren, ja selbst ausgebootet werden, auf den
wıirkt N wıederum WwW1e€e Hohn, WeNn in dem Augenblick, die 1m Unternehmen
tätıgen Menschen der Willensbildung des Unternehmens Anteil begehren, die
Anteıilseigner MI1t Berufung auf ıhre Funktion der Risiıkotragung die Alleinbestim-
INUNS als iıhr unantastbares un unverzichtbares echt in Anspruch nehmen. Was
der Mehrheit der Kapıtalbeteiligung nach) gegenüber der Minderheit recht ist,
das sollte dem personalen Produktionstaktor Arbeit gegenüber dem instrumenta-
len Produktionsftaktor Kapıtal billıg se1in.

Der Zzweıte Einwand S ylaubhaft machen, die Arbeitnehmer unterstellten sich
AuSs völlig trteiem Wiıillensentschlufß der Weisungsbefugnis des Unternehmers:; ZW1-
schen Unternehmer und Arbeıiıtnehmer bestehe darüber volles Einvernehmen;: der
Gesetzgeber, der sıch 1er durch eın Mitbestimmungs- der Unternehmensverfas-
SUNSSSESCELZ einmische, verletze wıderrechtlich die Freiheıit beider. Dieser Eın-
wand krankt einmal der Doppeldeutigkeit des Begriffs „Unternehmer“, Zumn

andernmal deutet Cr den Sachverhalt 1n einem entscheidenden Punkt ırrıg.
Selbstverständlich unterstellt siıch der Arbeitnehmer AausSs eigenem verantwort-

lıchen und freien Entschlufß der Weisungsbefugnis der Unternehmensleitung;
weißß, daß ein Unternehmen geleitet un da{ß der Unternehmensleitung gehorcht
KT
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werden muß; er 111 einen geregelten, reibungslosen un sinflvollen Ablauf des
Geschehens in Betrieb und Unternehmen: als einsichtiger Mensch akzeptiert die
2Zu notwendige Autorität der Leitung. Das Unternehmen 1St 1U  w} einmal NOT-

wendig Herrschaftsverband: nıcht notwendig aber 1St die Herrschaft 1m Unterneh-
inen den Arbeitern gegenüber Fremdherrschaft. Deshalb 1STt der Arbeitnehmer iıcht
hne weıteres bereit, N hinzunehmen, dafß ıhm VO  } der E1ıgentumsseite her eine
Unternehmensleitung vorgesetzt wır  d, die ihrer Struktur nach Sachwalterin der
Eigentümerinteressen und NUr der Eigentumsseite verantwortlich 1st  9 eine solche
Unternehmensleitung bedeutet für ıh nNnu  a} einmal Fremdherrschaft. Aber, wird
eingewendet, willigt doch frei darin ein! Unter den heutigen Umständen se1 der
Lohnarbeitsvertrag doch iıcht NUr tformell, sondern auch materiell ein freies Ver-
tragsverhältnis, 1n Freiheit 7zwischen gleich mächtigen und gleich berechtigten
Tarıfpartnern ausgehandelt. Das triıfft weitgehend Z aber nıcht völlig. Außer-
halb des Bereiches der gesetzlıch eingeführten SOg qualifizierten Mitbestimmung
und vielleicht eines kleinen reises „partnerschaftlicher“ Unternehmen stimmen
alle Lohnarbeitsverträge darın überein, daß der Arbeitnehmer die einseıitige
Weisungsbefugnis des Arbeitgebers bzw der einselt1g VO  ; ıhm bestellten Unter-
nehmensleitung trıtt. Diıese Übereinstimmung hat ihren rund nıcht darın, dafß
die Arbeitnehmer es wünschen, och weniger darin, daß es Aaus sachlichen Grün-
den sein müßte, sondern ausschliefßslich darın, daß Arbeitsgelegenheit 1Ur

dieser Bedingung angeboten wird. Die Eigentümer-Unternehmer w 1e auch die 1n
kapitalgesellschaftlicher Rechtstorm organısıerten Unternehmen bzw. deren An-
teilseigner sind offtenbar stark SCHUS, diese Bedingung durchzusetzen. Arbeitskräfte
m1t der Maßgabe einzustellen, dafß s1e un:! die Arbeitnehmer vgemeinsam die Unter-
nehmensleitung bestellen un diese ıhnen gemeınsam verantwortlich se1in soll, An-
den s1ie sich icht bereit; s1ie haben es oftenbar nıcht nötıg. Unter diesen Umständen
hat der unselbständig Erwerbstätige keine freie Wahl, ob sich dieser Fremd-
herrschaft unterstellt der nicht  9 steht dem faktischen Zwang. Der Eın-
oriff des Gesetzgebers würde n VO  - diesem Zwang treistellen un ihm die Wahl-
möglichkeit eröftnen. Dıie Macht der Arbeitgeberseite würde durch diesen DESCTZ-
geberischen Eingriff beschnitten werden;: auf diese Macht hat die Arbeitgeberseite
jedoch keinerlei Rechtsanspruch; daher 1St 65 legıtim, S1e ıhr nehmen, da-
durch der unselbständigen Lohnarbeit den letzten, heute ihr noch tehlenden Te1-
heitsgrad geben.

Um dieses Ziel erreichen, 1St esS nıcht notwendig, die reiın £remdbestimmte
Lohnarbeit abzuschaften und kraft gesetzlichen Zwanges ausnahmslos die MIit-
bestimmende Lohnarbeit einzuführen; A venugt, da{ß eine ausreichende ahl „M1t-
bestimmter“ Arbeıitsplätze vorhanden iSt, da{fß dıejen1gen, die Wert darautf
legen, einer Unternehmensleitung arbeıten, deren Bestellung sie bete1i- &3
ligt sind und die auch ıhnen gegenüber verantwortlich iSt; Arbeitsplätzen dieser
AÄArt Arbeitsgelegenheit finden, während andere, die entweder keinen Wert darauftf 8
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legen der 1LLUT vorübergehend in eın Arbeitsverhältnis Fn eteri oder als Berufs-
anfänger erst die gehörige Berufserfahrung erwerben müséen, berechtigten An=-
spruch auf Mıtverantwortung 1mM Unternehmen stellen können, die „nıcht mit-
bestimmten“ Arbeıtsplätze einnehmen. Man ann sich daher ohl vorstellen,
dafß eiıne voll ausgebaute Unternehmensverfassung DUT auf Grofßfunternehmen An-
wendung findet, dıe ohnehin eine institutionalıisierte Unternehmensleitung haben:
die Rechtsstellung der Arbeitnehmer der großen Zahl mittlerer un kleiner Unter-
nehmen ann annn auf andere, der Eıgenart dieser Unternehmen besser-angepaßte
Weıse gesichert un gestärkt werden. ber diese rage 1St 1er nıcht entscheiden;
1n diesem Zusammenhang kommt CS NUur darauf A dafß dem Freiheitsargument
bereits durch Einführung eıner Unternehmensverfassung be] Großunternehmen
genugt wiırd.

Die öftentliche Diskussion die Mıtbestimmung kreist 1m allgemeinen
Nebenfragen gyroßenteıils technischer Art Allerdings spielt auch eine rage grund-
sätzlicher Art eine Rolle, nämlich ob durch die Mitbestimmung un: iınsbesondere
die Beteiligung der Gewerkschaften an ıhr iıcht unseTeE bestehende marktwirt-
schaftliche Ordnung AaUsSs den Angeln gehoben werden würde. Da{ß MNa  w} diese Frage
stellt un be] der Ausgestaltung der Miıtbestimmung neben vielem anderem auch
darauf achtet, Fehler Zu vermeiden, die eine solche Gefahr herautbeschwören
könnten, 1St ZuL un recht: die Art dagegen, W1e diese Gefahr vielfach die Wand
gemalt wird, VO  } eınem abgrundtiefen Mißtrauen die Gewerkschaften,
denen unvorstellbare Torheıt, verbunden mM1t Böswilligkeit, unterstellt WI1rd. Man-
ches würde sıch korrigleren, wenn MNan bedenken wollte, daß die Gewerkschaften
nıcht ohl daran interessiert seın können, den Ast abzusägen, auf em s1e sıtzen.

Der Sozialethiker wird eine. andere rage stellen: Gewährleistet eine Mitbestim-
INUNg W1e€e vorstehend beschrieben, dem arbeitenden Menschen eıne bessere Viıtal-
s1tuation, bessere Gelegenheit, 1ın der Arbeıit ZUr Entfaltung seiner Persönlich-
eit gelangen? Ist dafür die Sıtuation seınem Arbeitsplatz nıcht viel wichti-
SCI als die rechtliche Stellung, die als Belegschaftsangehöriger 1m (sesamtunter-
nehmen einnımmt? Z weitfellos 1St die Lage seinem Arbeitsplatz, auf der einen
Seıite die Möglıchkeit, die eigene Arbeıiıt nach eigener FEinsicht un: 1n eigener Ver-
antwortun gestalten, auf der anderen Seıte das Verhältnis ZUuU unmittelbaren
Vorgesetzten, VO  ; ungleich größerer, unmittelbar erlebter Bedeutung. Daraus folgt
aber nıcht, dıe Mitbestimmung bedeute für se1ne Vitalsituation nıchts. Mıt iıhr VeOeI-

hält s siıch Ühnlich W1e€e 1m politischen Raum mi1t der (parlamentarischen Reprasen-
tatıv-)Demokratie. Auch die Demokratie „erleben“ WI1r nıcht täglich. Wır TAauU-
chen aber NUr 7zurückzudenken die Zeıit des Nazı- Terror-Regimes, die völlige
Rechtlosigkeit tägliches Erlebnis WAaTr, uns bewußt werden, WwI1e anders un-
SOETC Vitalsıtuation heute 1St. Gewiß 1St der Arbeiter 1n uUuNseTECeN Unternehmen icht
SocChtI6S und bestehen 1n unseren DuL organısıerten un erfolgreichen Gro{fßunter-
nehmen 1mM allgemeinen durchaus REa geordnete 7Zustände. Nichtsdestowen1-
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gCr untersteht der Arbeitnehmer, sSOWweIlt nıcht se1ne persönliche Unentbehrlichkeit
un Unersetzbarkeit ıhn einer Hw erBenen un: auf den Händen getragenen
Persönlichkeit macht, ohne Mıtbestimmungsrecht als bloßer Befehlsempfänger dem
weıitgehend diskretionären Ermessen der ber ıhm aufragenden Betriebs- und
Unternehmenshierarchie. Im rechtsstaatlich geordneten Gemeinwesen unterliegt
das behördliche Ermessen icht NUuUr der verwaltungsrechtlichen, sondern auch der
polıtischen Kontrolle durch die Gewaltunterworfenen: dem Vergleichbäres
sollte es auch 1mM Herrschaftsverband des Unternehmens geben; das und nıchts
deres 11l die Mitbestimmung der richtiger ausgedrückt die Unternehmensver-
fassung verwirklichen.

Di1e geistige Vorbéreitung des Abendlandes
für den Dialog MIt Asıen

Heıinrich Dumoulıin 5}

Wır leben 1im Zeıitalter, in dem sıch die Einheit der Menschheit iın der eiınen Welt
konkret verwirklıicht. Man arın dieses Zeıitalter je ach dem Gesichtspunkt VvVer-

schieden ansehen und verschieden charakterisieren. Man annn A das technische
Zeitalter NCNNCN, weıl die Technik die ungeheuren Wandlungen in unserem Jahr-
hundert ermöglicht un: bewirkt hat Man annn auch die gyroße Aufgabe des Welt-
friedens iın den Mittelpunkt rücken, weıl allein die Wahrung des Weltfriedens das
Fortbestehen und Wohlbehinden der Menschheıit heute gewährleisten annn

Deutlich zeichnen sıch in unseren Tagen die mrisse einer globalen Menschheits-
kultur ab, für die 6S oilt, die personal-humanen und organisatorischen Voraus-
SeEtzZUNgeEN schaften. Dabei kommt der Begegnung des Abendlandes mi1t Asıen
besondere Bedeutung In beiden Hemisphären entwickelten sich unabhängig
voneınander Jahrtausende alte Hochkulturen, die heute 1ın iıhrer Sanzeh Breite
sammenkommen. Der Dialog 7zwischen Ost un: West zaählt Zzu den entscheidenden

Der Aufsatz 1St die leicht berarbeitete Fassung eines V.ortrags 1mM theologischen Semiıinar der Universität Mün-
chen mß 11 1965 In Kürze wird 1m Alber-Verlag das Ccu«e erk Von Heinrich Dumoulin „Ostliche Meditation
und christlicher Glaube“ rscheinen Anm Redaktion).

18* 275


